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Kanzleiführung

Wolfgang Pfeffer,
Herr Pfeffer ist Lehrbeauftragter an der 
Dresden International University, Schrift-
leiter des VB VereinsBrief und Inhaber des 
Fachportals vereinsknowhow.de

Ihre Vorteile 

• Regelmäßiges Wissens-Update: fortlaufend einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit möglich!)

• Teilnahme wählbar und flexibel: per Einzelbuchung 
oder im Rahmen eines Abonnements mit Preisvorteil

• Top-aktuelle Themen schnell aufbereitet
• Sprachkommunikation zwischen Teilnehmern 

und Referenten möglich
• Reisekosten und -zeiten entfallen

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 115,00 €

im Abonnement (4 Termine in 
12 Monaten) 95,00 € pro Termin

alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 467

Mobile Teilnahme

Apple iOS und Android

mit der App „Adobe® 

Connect™ Mobile“.

Weitere Informationen 

nach der Anmeldung.

Teilnehmerkreis
Steuerberater

Vereine

andere gemeinnützige Organisationen

Termine
09.05.2017, 26.09.2017, 
28.11.2017, Termin folgt

jeweils von 16:30 bis 18:30 Uhr

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Jetzt anmelden unter
iww.de/online-seminare

Vereins(steuer)recht 
kompakt

Steuern im Verein: 
die 40 häufi gsten Fehler und 
wie Sie sie vermeiden
Die steuerlichen Besonderheiten gemeinnütziger Körperschaften 
stellen Vorstände und Berater vor enorme Herausforderungen. 
Das Zusammenspiel von Gemeinnützigkeits-, Steuer- und Spenden-
recht ist extrem kompliziert und fehlerträchtig. 

Vereinsexperte Wolfgang Pfeffer macht Sie daher im Online-Seminar 
mit den 40 Fehlern vertraut, die in Vereinen am häufigsten vorkommen 
und im Extremfall die Gemeinnützigkeit kosten. Organisationsleitung 
und Berater erhalten so ein lückenloses Raster für einen „Steuercheck“ 
gemeinnütziger Einrichtungen. 

Themen am 09.05.2017

• Mittelverwendung
 – Nutzung des Anlagevermögens
 – Zuwendungen an Mitglieder
 – Verwaltungskosten

• Spenden
 – Leistungsspenden und Aufwandsspenden
 – „Fremdnützigkeit“
 – Abgrenzung zum Sponsoring

• Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
 – Sachsponsoring
 – Benefizveranstaltungen
 – Personalüberlassung

• Zweckbetriebe
• Umsatzsteuer
• Mitarbeiter im Verein

ABGABE DER EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Trotz „living apart together“ ist die  
zusammenveranlagung möglich

| Das FG Münster (22.2.17, 7 K 2441/15 E) hat entschieden, dass auch lang-
jährig getrennt lebende Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden können. |

Sachverhalt
Die Eheleute sind seit 1991 verheiratet und haben einen im selben Jahr gebo-
renen Sohn. Im Jahr 2001 zog die steuerpflichtige Ehefrau mit dem Sohn aus 
dem bis dahin gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus zunächst in eine Miet-
wohnung und später in eine Eigentumswohnung. Für das Streitjahr 2012 führ-
te das FA zunächst eine Zusammenveranlagung für die Eheleute durch, ge-
langte aber nach einer Betriebsprüfung bei der Ehefrau zu der Auffassung, 
dass die Voraussetzungen hierfür nicht mehr vorlägen und veranlagte die 
Eheleute nunmehr einzeln zur Einkommensteuer.

Hiergegen trugen die Steuerpflichtigen vor, dass sie lediglich räumlich, nicht 
aber persönlich und geistig getrennt lebten. Der Auszug der als Ärztin voll 
berufstätigen Steuerpflichtigen im Jahr 2001 sei durch die schwierige famili-
äre Situation mit der im selben Haus lebenden pflegebedürftigen Mutter des 
Ehemanns begründet gewesen. Allerdings hätten sich beide Eheleute weiter-
hin regelmäßig abends und an Wochenenden getroffen und gemeinsame 
Ausflüge, Urlaube und sonntägliche Kirchenbesuche unternommen. Die 
Kosten hierfür sowie den Unterhalt des gemeinsamen Sohns hätten beide 
stets gemeinsam getragen. Andere Partner habe es niemals gegeben. Der-
zeit plane man, auf einem gemeinsam erworbenen Grundstück einen Bunga-
low zu errichten, um dort wieder zusammenzuziehen.

entscheidungsgründe
Das FG gab der Klage statt. Nach persönlicher Anhörung der Eheleute und 
Vernehmung des Sohns als Zeugen spreche das Gesamtbild dafür, dass die 
Steuerpflichtigen nicht dauernd getrennt lebten. In der heutigen Zeit seien 
auch formen des räumlich getrennten zusammenlebens („living apart to-
gether“) üblich, was es als glaubhaft erscheinen lasse, dass die Ehepartner 
ihre persönliche und geistige Gemeinschaft trotz der räumlichen Trennung 
aufrechterhalten haben. Die Schilderungen der Eheleute würden auch durch 
den Plan untermauert, in einem gemeinsam zu errichtenden Bungalow wieder 
zusammenzuziehen. Schließlich hätten die Steuerpflichtigen auch die beste-
hende Wirtschaftsgemeinschaft unverändert fortgeführt, da sie weiterhin bei-
de die Kosten für den Sohn und gemeinsame Unternehmungen getragen hät-
ten. Im Übrigen sah es das Gericht als unschädlich an, dass die  Ehepartner 
grundsätzlich getrennt wirtschaften und getrennte Konten führen. Dies sei 
heutzutage auch bei räumlich zusammen lebenden Eheleuten üblich.

PraXiShinWeiS | Dass eine tatsächliche Eheführung vorliegt, kann man ggf. 
mit gemeinsamen Urlaubsfahrten, gemeinsamen Ausgaben, Freizeitaktivitäten 
o. Ä. nachweisen.

unterhaltskosten für 
den Sohn wurden 
durch beide eheleute 
gemeinsam getragen

Persönliche und 
geistige gemein-
schaft wurde 
aufrechterhalten


